
Betrag von 6.245.900 Dollar brutto (6.030500 Dollar netto) 
aus dem vom Bemtenden Ausschuß gemllß Versammlungs
resolutIon 48/229 llJr den Zeitraum vom 22. Juli bis 
6. Dezember 1994 genehmigten Betrag von 10 Millionen 
Dollar brutto (9.767.800 Dollar netto); 

7. beschIUifJt tIIfPenIem. als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berllcksichtigung des gemllß Resolution 481256 der GeneraI
versammlung bereits aufgeteilten Betrages von 
1.336.800 Dollar brutto (1.252.000 Dollar netto). den zusätzli
chen Betrag von 7510.900 Dollar brutto (7.295.000 Dollar 
netto) llJrdenZeitraum vom 1. Juli 1994 bis 13. Januar 1995 
auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufmteilen. die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung vom 1. MlIrz 
1989 festgelegt und von der Versammlung in Ihren Resolu
tionen 441192 B vom 21. Dezember 1989. 451269 vom 
27. August 1991. 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Be
scbIuB 481472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlimlicb 
7.015.257 Dollar brutto (6.813.604 Dollar netto). den anteil
mllßig auf den am 31. Dezember 1994 endenden Zeitraum 
entfallenden Betrag. die Beitragstabelle llJr das Jahr 1994" 
angewandt wird und auf den Restbetrag, das heißt auf 
495.643 Dollar brutto (481.396 Dollar netto) fiIr den Zeitraum 
vom 1. bis einschließlich 13. Januar 1995. die Beitragstabelle 
fiIr das Jahr 1995'"; . 

8. beschließt ferner. daß im Binklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den ver
anschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der PersoDaIabgabe 
in Höhe von 215.900 Dollar fiIr den Zeitraum vom 1. Juli 1994 
bis einschließlich 13. Januar 1995. die fiIr die Beobachter
mission gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beitrllge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 
201.653 Dollar anteilmlißig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallen und der Restbetrag. das heißt 
14.247 Dollar. auf den Zeitraum vom 1. bis 13. Januar 1995; 

9. beachlWJlt. daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstan
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
7. Angust 1993 bis 31. MlIrz 1994 in Höhe von 
1.142.200 Dollar (brutto und netto) auf ihre anteiligen BeitrIlge 
nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschlie,Pt m{Jehlem, was den Zeitraum nach dem 
13. Januar 1995 betrifft, und vorbebaltlich eines Beschlusses 
des Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachtermission ilber 
den 13. Januar 1995 hinaus zu verlängern. den Generalsekretii 
zn ermlIchtigen. fiIr den Einsatz der Beobachtermission 
wiIbtend eines Zeitraums von sechs Monaten Verpflichtungen 
bis zn einem H6cbstbetrag von 1.720.034 Dollar brutto 
(1.617.034 Dollar netto) pro Monat einzugehen. wobei dieser 
Betrag nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema 
anteilmli8ig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

11. bittet um freiwiIlige Beitriige fiIr die Beobachter
mission in Fotm von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den 
GeneraIsekreUlr annehmbaren Dienst- und Sachleistungen. die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der GeneraIversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

12. beachlWJlt. den Punkt "Finanzierung der Beohncbter
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vorlInfige 
Thgesordnung ihrer flInfzigsten Tagung mlfnmehmen 
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491232. FbnmzIenmg der Beo .... eldel mlsdmt der Verebdeu 
Nationen In LIberIa 

Die GeneralveTSllllllll/ung. 

nach Behandlung des Berichts des GeneraIsekretlI ilber 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberin'" und des entsplecbenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses llJr Verwaltungs- und Haushalts
fragen"l. 

lIIIIer Hinweis auf die Resolution 866 (1993) des Si
cherheilslllts vom 22. September 1993. mit der der Rat die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberin einge
richtet bat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, 
mit denen der Rat das Mandat der Beobacbtermission verlän
gert bat, zuletzt Resolution 9SO (1994) vom 21. Oktober 1994. 

sowie unter Hinweis auf Ihren Beschluß 481478 vom 
23. Dezember 1993ilber die Finanzierung der Beohncbter
mission sowie auf ihre dsnacb verabschiedeten diesbezllg
lieben Resolutionen, zuletzt Resolution 48/247 B vom 29. Juli 
1994. 

erneut erk/llrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemllß Artikel 17 Absatz 2 der CIunta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaate'l zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Bescb1i1sse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobachtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Declnmg der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtlgung der 'Ildsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Lllnder zur Leistung verblIltnismllBjg 
größerer Beitriige in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIInder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen ElnsJitnm beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der GeneraI
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten. die stlIndige Mitglieder des 
Sicberheilslllts sind, fiIr die Finanzierung solcher BinsJ!tze. 

eingedenk dessen. daß es uneIllißlich ist, die BeobacbteJ:.. 
mission mit den erforderlichen FinAnzmitteln auszustatten, 
dsmit sie ihren Aufgaben gemllß den entsprechenden Resoln
tionen des Sicherbeilslllts nachkommen kann, 

1. nimmt KenntnIs von dem Stand der veranlagten 
BeitrIlge zu der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberin per 22. Dezember 1994. namentlich von den noch 
ausstehenden Beitrllgen in Höhe von 5.721.960 US-DoIIar, und 
fordert alle Mitgliedstaaten. die es betrifft, nacbdrUcklich auf, 
a11es zu tun. um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten 
Beilriige sicherzustellen; 
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2. gibt iJuer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Finanzlage bei den friedensichemden Tätigkeiten 
infolge der verspäteten Entrichtung von Beilrilgen durch die 
Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beitrags
rIIckstlInden: 

3. jinrJert alle MitgliPAfstaaten nachdrIlcklich at4/. a1Ies zu 
tun, mn sicherzustellen, daß ihre veraoIagten Beiträge ftIr die 
Beobachtermission mngehend und vollstllndig entrichtet 
werden: 

4. schlll'j.lt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushalts
ftagenan: 

5. ermcht den Generalsekretlir, alles zu tun, mn sichel'
zustellen, daß alle Aktivitllten der Vereinten Nationen im 
7usammenhnng mit dem Iiberianischen Friedensprozeß auf 
koordinierte Weise und so effizient und spmsam wie mllglich 
verwaltet werden; 

6. beschl/'lPt, ftIr den Einsatz der Beobachtermission 
. wIlbrend des Zeitraums vom 22. April bis 22. Oktober 1994 
auf dem Sonderkonto ftIr die Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Liberia einen Gesamtbetrag von 
17.548.300 Dollar brutto (16.887.800 Dollar netto) bereit
zustellen; 

7. beschlU!ßt al4fJenlem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemäß Resolution 48/247 A der Ge
neralversammlung vom 5. April 1994 bereits aufgeteilten 
BeIrags von 7.520.900 Dollar brutto (7.335.700 Dollar netto) 
den Betrag von 10.027.400 Dollar brutto (9.552.100 Dollar 
netto) ftIr den Zeitraum vom 22. April bis 22. Oktober 1994 
auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 43/232 vom I. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989,451269 vom 27. August 1991, 46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 gelindert worden ist, und dabei die von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Be
schluß 471456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitrags
tabeßeftlrdieIaJue 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

8. beschlIeßtferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
. tiun 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im SteuerausgJeichsfonds aus den ver
anschlagten zuslIIzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 475.300 Dollar, die ftIr den am 22. Oktober 1994 
endenden Zeitraum gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. beschlU!ßt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
10.027.400 Dollar brutto (9.552.100 netto) ftIr den Zeitraum 
vom 22. September 1993 bis 21. April 1994 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschließt al4fJenlem, ftIr die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission während des Zeitraums vom 23. Oktober 
1994 bis 13. Ianuar 1995 auf dem Sonderkunto einen Betrag 
von 4.303.260 Dollar brutto (4.079.970 Dollar netto) bereit-
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zustellen, worin der vom Beratenden Ansschuß gemIIß der 
Resolution 48/229 der Generalversammlung vom 23. De
zember 1993 genehmigte Betrag von 3 MiDionen Dollar brutto 
(2.864.400 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

11. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 4.303.260 Dollar brutto (4.079.970 Dollar netto) ftIr den 
Zeitraum vom 23. Oktober 1994 bis 13. Januar 1995 auf die 
Mitgliedstaatoo entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 43/232 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B, 451269, 46/198 A und 47/218 A und 
in ihrem Beschluß 48/472 A gelindert worden ist, wobei auf 
einen 'lbil dieses Betrages, oIImlich 3.629255 Dollar brutto 
(3.440.939 Dollar netto), den anteilmlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle ftIr das Jahr 1994" angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 674.005 Dollar brutto 
(639.031 Dollar netto) ftIr den Zeitraum vom 1. bis ein
schließlich 13. Januar 1995, die Beitragstabene ftIr das Jahr 
1995'6; 

12. beschlU!ßt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerans
gleichsfonds aus den ftIr den Zeitraum vom 23. Oktober 1994 
bis einschließlich 13. Januar 1995 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
223.290 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 11 
anzurechnen ist, wobei 188.316 Dollar aoteiImlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Restbetrag, das heißt 34.974 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. bis einschließlich 13. Januar 1995; 

13. beschließt aqßerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den verbleibenden nicht verbmuchten 
Mitteln in Höhe von 2.402.500 Dollar brutto (2.800.700 Dollar 
netto) ftIr den Zeitraum vom 22. Septerober 1993 bis 21. April 
1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 11 anzurechnen 
ist; 

14. beschließt ferner, was den Zeitraum nach dem 
13. Januar 1995 betrifft, und vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherlteitsrats, das Mandat der Beobachtermission über 
den 13. Jan\UU" 1995 hinaus zu verlängern, den 0e0eraIsekretlI 
zu ermlIchtigen, ftIr die Aufrechterhaltuog der Beobnchter
mission wllhreod eines Zeitraums von sechs Monaten Ver
pflichtoogen bis zu einem Höchstbetrag von 1.593.800 Dollar 
brutto (1.511.100 Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei 
dieser Betrag nach dem in dieser Resolution festgelegten 
Schema anteiJmäßig auf die Mitgliedstaaten aufmteilen ist; 

15. bittet mn freiwiDige Beiträge ftIr die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von ftIr den 
GeoeraIsekretIl annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/2S8 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

16. beschlU!ßt, den Ponkt "Finanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Liberia" in die vorll!ufige 
Thgesordnung ihrer flinfzigsten Tagung anfznneb1llß1J. 

95. Plentusltvmg 
23. Dezember 1994 




